
einer schon entstandenen Eltern-Kind-Beziehung. 
Über den Antrag auf A. entscheidet nach Prüfen der 
Lebensbedingungen der/des Annehmenden das Or
gan der Jugendhilfe des Rates des Kreises. Voraus
setzung ist die Einwilligung der leiblichen Eltern (die 
des Vaters eines / außerhalb der Ehe geborenen 
Kindes nur, wenn ihm das Erziehungsrecht übertra
gen worden war) und die des Kindes dann, wenn es 
bereits das 14. Lebensjahr vollendet hat. Im Interes
se des Kindes kann die Einwilligung auf / Klage des 
Organs der Jugendhilfe gegen den sich weigernden 
Eltern teil durch Urteil des Kreisgerichts ersetzt bzw. 
dem Antrag auch ohne Einwilligung eines Elternteils 
(z.B. wenn diesem das Erziehungsrecht entzogen 
wurde) entsprochen werden (§ 70 FGB).
Die Aufhebung der A. ist an strenge Voraussetzun
gen gebunden und in der Regel nur durch eine Klage 
möglich (§§ 74 ff. FGB). Mit ihr leben die rechtlichen 
Beziehungen zwischen dem Kind und seinen Ver
wandten aufsteigender Linie mit Ausnahme des Er
ziehungsrechts wieder auf. Bei Minderjährigen ord
net das Referat Jugendhilfe in diesem Fall die Vor
mundschaft an oder beantragt im gerichtlichen Auf
hebungsverfahren die Entscheidung über das Erzie
hungsrecht.

Annonce - Bekanntgabe bestimmter Informationen 
an die Öffentlichkeit, die im Auftrag von Staatsorga
nen, Betrieben oder Bürgern in Druckerzeugnissen 
oder in Aushangkästen vorgenommen wird. Be
kanntgegeben werden durch A. (auch als Anzeige 
oder Inserat bezeichnet) insbesondere: Ereignisse, 
z. B. Geburt oder Tod; freie Arbeitsplätze bzw. Stel
lengesuche; die Bereitschaft bzw. der Wunsch, be
stimmte Gegenstände zu verkaufen oder zu kaufen, 
Dienstleistungen zu erbringen oder zu erhalten; der 
Wunsch, die Bekanntschaft anderer Bürger zu ma
chen. Die Veröffentlichung einer A. durch einen 
Verlag bzw. einen / Dienstleistungsbetrieb im Auf
trag eines Bürgers ist eine / persönliche Dienstlei
stung gemäß §§ 187 ff. ZGB (Besorgung von Angele
genheiten). Für sie gilt die АО über Allgemeine Be
dingungen für die Veröffentlichung von Anzeigen in 
Zeitungen, Zeitschriften und anderen Druckerzeug
nissen sowie in Anzeigenaushängen vom 24. Novem
ber 1987 (GBl. 11987 Nr. 29 S. 280), die eine / All
gemeine Bedingung gemäß § 46 ZGB ist. Sie enthält 
für die Beteiligten verbindliche Festlegungen zur 
Gestaltung und Erfüllung des über die Veröffentli
chung schriftlich abzuschließenden Vertrages, insbe
sondere zur Beratungs- und Auskunftspflicht, zu den 
Rechtsfolgen einer nicht qualitätsgerechten oder 
nicht rechtzeitigen Veröffentlichung und zur Aufbe
wahrung von Antworten, die auf eine A. eingehen.

Anordnung (АО) - 1. vom / Nationalen Verteidi
gungsrat der DDR im Rahmen seiner Aufgaben und 
Befugnisse bei der zentralen Leitung der Verteidi- 
gungs- und Sicherheitsmaßnahmen erlassene / 
Rechtsvorschrift (§2 Abs. 2 Verteidigungsgesetz 
vom 13.10. 1978, GBl. 11978 Nr. 35 S. 377). Als АО 
des Nationalen Verteidigungsrates ergingen z. B. die 
Einberufungsordnung und die Reservistenordnung,
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beide vom 25. März 1982 (GBl. I 1982 Nr. 12 S. 230 
und 246).
2. von einem Mitglied des / Ministerrates der DDR 
oder dem Leiter eines anderen zentralen Staatsor
gans im Rahmen seines Verantwortungsbereichs er
lassene Rechtsvorschrift (§8 Abs. 3 Ministerratsge
setz). Leitern zentraler Staatsorgane, die nicht Mit
glied des Ministerrates sind, kann das Recht zum Er
laß von АО durch Beschluß des Ministerrates über
tragen werden; z.B. sind der Präsident des Amtes 
für Erfindungs- und Patentwesen und der Leiter der 
Obersten Bergbehörde zum Erlaß von АО befugt. 
Die zur Rechtsetzung in Form von АО befugten Mit
glieder und Leiter von Organen des Ministerrates 
können außerdem Rechtsvorschriften in Form von 
/ Durchführungsbestimmungen erlassen. АО ent
halten allgemeine Aufgaben und Regelungen, um 
die Durchführung der staatlichen Aufgaben und die 
Einheit von zweiglicher und territorialer Entwick
lung im Verantwortungsbereich des Ministers bzw. 
Leiters des zentralen Staatsorgans zu sichern. Ent
sprechend der jeweiligen / Kompetenz sind sie an 
unterstellte und nicht unterstellte Kombinate, Be
triebe und Einrichtungen sowie an Genossenschaf
ten und Bürger gerichtet. АО dürfen den von der 
Volkskammer, dem Staatsrat, dem Nationalen Ver
teidigungsrat oder dem Ministerrat erlassenen 
Rechtsvorschriften nicht widersprechen.

Anspruch - Recht, von einem anderen ein bestimm
tes Tun oder Unterlassen zu verlangen. Der A. kann 
z. B. die Zahlung einer / Geldforderung oder von 
? Unterhalt, die / Herausgabe unberechtigt er
langter Leistungen, die Abgabe einer / Willenser
klärung, das Dulden einer Handlung oder das Unter
lassen von Lärmbelästigungen {/ Unterlassungsan
spruch) beinhalten. Der A. kann sich aus einem / 
Vertrag ergeben, dann spricht man von einer Forde
rung. Ein solcher A. besteht nur gegen den aus dem 
jeweiligen Vertrag Verpflichteten (z.B. Verkäufer 
oder Kreditnehmer). A. aus Eigentums-, Besitz
oder Persönlichkeitsrechten (z. В. A. auf Herausga
be von Sachen oder auf Unterlassung beleidigender 
Äußerungen) bestehen gegen jeden, der diese Rech
te verletzt. Wesentliches Merkmal des A. ist die 
Möglichkeit, ihn auf dem / Gerichtsweg oder im 
Verwaltungsweg durchzusetzen. Gegen einen A. 
können Einwendungen oder Einreden erhoben wer
den, z.B. daß er erloschen sei, erfüllt wurde oder aus 
anderen Gründen nicht mehr bestehe. A. unterlie
gen in der Regel der / Verjährung.

Ansprüche Hilfeleistender - Erstattung von Auf
wendungen sowie Entschädigung für Nachteile, die 
Bürgern oder Betrieben entstanden sind, weil sie aus 
gesellschaftlicher Verantwortung gehandelt haben, 
um Gefahren und Schäden abzuwenden oder zu min
dern. Die Regelung über A. korrespondiert mit der 
moralischen und juristischen / Pflicht zur Hilfelei
stung sowie der / Schadenabwendungs- und Scha-
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